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BAG, 28.8.2024 

Übersicht über die Warnhinweise gemäss dem Tabakproduktegesetz 
vom 1. Oktober 2024 
Die Warnhinweise auf der folgenden Seite sind anzuwenden, um die gesetzlichen Anforderungen an 
unter das Tabakproduktgesetz fallende Produkte zu erfüllen. 

Dieses Dokument dient als Umsetzungshilfe. Massgebend sind die rechtlichen Vorgaben im 
Tabakproduktegesetz (TabPG) und in der Tabakprodukteverordnung (TabPV). 
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1. Übersicht über die Produkte und vorgesehenen Warnhinweise

Kategorien 

Tabakprodukte 

Pflanzliche 
Rauchprodukte 
(ohne Tabak) 

Elektronische Zigaretten 
(E-Zig) 

Pflanzliche 
Produkte zum 
Erhitzen (ohne 
Tabak) 

Nikotinprodukte zum 
Schnupfen (ohne 
Tabak) 

Produkte ohne Tabak 
für Wasserpfeifen 
(geraucht) 

Unterkategorie 

zum Rauchen zum Erhitzen 

Nikotinprodukte zum oralen 
Gebrauch 

Unterkategorie oder zum 
Schnupfen 
mit Tabak ohne Tabak mit Nikotin ohne Nikotin 

Rechtsgrundlage 
(TabPG, TabPV) 
Definition und evtl. 
Einteilung Produkt 
Warnhinweis 

Art. 3 Bst. b 
TabPG 
Art. 13 Abs. 1 
Bst. a–c TabPG 

Art. 3 Bst. c TabPG 
Art. 14 Abs. 1 Bst. a 
TabPG 

Art. 3 Bst. a 
und d TabPG 
Art. 14 Abs. 1 
Bst. a TabPG 

Art. 3 Bst. d TabPG 
Art. 14 Abs. 1 Bst. b 
TabPG 

Art. 3 Bst. e 
TabPG 
Art. 14 Abs. 1 
Bst. c TabPG 

Art. 3 Bst. f TabPG 
Art. 14 Abs. 1 Bst. d 
TabPG 

Art. 3 Bst. f TabPG 
Art. 14 Abs. 1 Bst. e 
TabPG 

Art. 4 TabPG 
Art. 2 Bst. a und 
3 Abs. 1 TabPV 
Art. 13 Abs. 1 
TabPV 

Art. 4 TabPG 
Art. 2 Bst. b und 3 
Abs. 2 TabPV 
Art. 14 Abs. 1 Bst. b 
TabPG 

Art. 4 TabPG 
Art. 2 Bst. c und 3 
Abs. 3 TabPV 
Art. 14 Abs. 1 Bst. c 
TabPG 

Produktbeispiele - Zigarette
- Zigarre
- Drehtabak
- Tabak für
Wasserpfeife

- Tabaksticks
- Erhitzer

- Kautabak
- Snus
- Schnupftabak

- Nicotine Pouches - Kräuterzigaretten
- Hanf mit niedrigem
THC-Gehalt

- E-Liquids,
Nachfüllflüssigkeit für E-Zig
mit Nikotin
- Erhitzer

- E-Liquids,
Nachfüllflüssigkeit für
E-Zig ohne Nikotin
- Erhitzer

- bestehend aus
festem
Hauptelement
(Pflanzen) und
Flüssigkeit

- Schnupfpulver aus
Zucker, Aromastoffen und
Nikotin

- aromatisierte Steine
- Gels
- Cremes
- hauptsächlich
bestehend aus Glycerin
und Aromastoffen

Warnhinweise 
in den drei Sprachen 

1. «Rauchen ist
tödlich – hören Sie
jetzt auf»

1. «Dieses
Tabakprodukt schädigt
Ihre Gesundheit und
macht stark abhängig»

1. «Dieses
Tabakprodukt
schädigt Ihre
Gesundheit
und macht
stark
abhängig»

1. «Dieses Produkt
schädigt Ihre
Gesundheit und
macht stark
abhängig»;

1. «Das Rauchen
dieses Produkts
schädigt Ihre
Gesundheit»

1. «Dieses Produkt kann
Ihre Gesundheit
schädigen und macht
stark abhängig»

1. «Dieses Produkt
kann Ihre Gesundheit
schädigen»

1. «Dieses Produkt
schädigt Ihre
Gesundheit».
Für nikotinhaltige
Produkte:
1. «Dieses Produkt
schädigt Ihre
Gesundheit und
macht stark
abhängig»

1. «Dieses Produkt
schädigt Ihre
Gesundheit und macht
stark abhängig»

1. «Das Rauchen dieses
Produkts schädigt Ihre
Gesundheit»

Hintergrund Gelb Weiss Weiss Weiss Gelb Weiss Weiss Weiss Weiss Gelb 

Bild (sofern nötig), 
Text in den drei 
Sprachen 

2. Kombinierter
Warnhinweis

- - 2. Kombinierter
Warnhinweis

Nachfüllflüssigkeiten  
Kennzeichnung gemäss 
Chemikalienrecht je nach 
gefährlichen Eigenschaften 
der Inhaltsstoffe; 
insbesondere nach 
Nikotinkonzentration der 
Flüssigkeit 

0–2,5 mg Nikotin/ml:  
Kein Symbol 

2,5–16 mg Nikotin/ml: 

H302: 

Gesundheitsschädlich bei 
Verschlucken 

16–20 mg Nikotin/ml: 

H301: Giftig bei 
Verschlucken 

> 20 mg
Nikotin/ml: verboten 

Nachfüllflüssigkeiten: 
Kennzeichnung 
gemäss 
Chemikalienrecht je 
nach gefährlichen 
Eigenschaften der 
Inhaltsstoffe  

2. Kombinierter
Warnhinweis

Zusätzlicher 
Warnhinweis in den 
drei Sprachen 
Fahrfähigkeit 
(Hanfprod.): nur in 
einer Sprache 

3. «Tabakrauch
enthält über 70
krebserzeugende
Stoffe»

- - Für hanfhaltige 
Produkte: 
3. «Dieses Produkt
kann Ihre
Fahrfähigkeit
beeinträchtigen.
Es wird davon
abgeraten, nach
dessen Konsum
ein Fahrzeug zu
lenken».

- Für hanfhaltige 
Produkte: 
2. «Dieses Produkt
kann Ihre
Fahrfähigkeit
beeinträchtigen.
Es wird davon
abgeraten, nach
dessen Konsum
ein Fahrzeug zu
lenken».

Für hanfhaltige Produkte: 
3. «Dieses Produkt kann
Ihre Fahrfähigkeit
beeinträchtigen. Es wird
davon abgeraten, nach
dessen Konsum ein
Fahrzeug zu lenken».

Hintergrund Gelb - - - Gelb - - Weiss - Gelb 

Ausnahmen Zigarren und 
Zigarillos müssen 
nicht mit dem 
Warnhinweis zu den 
70 Stoffen versehen 
sein. 

Verpackungen von 
Erhitzern für 
Tabakprodukte zum 
Erhitzen müssen keinen 
Warnhinweis tragen, 
wenn die Geräte keinen 
Tabak enthalten. 

Die Verpackungen von E-
Zigaretten müssen keinen 
Warnhinweis tragen, wenn 
die Geräte leer sind und 
kein Liquid enthalten. 

Die Verpackungen von 
E-Zigaretten müssen
keinen Warnhinweis
tragen, wenn die
Geräte leer sind und
kein Liquid enthalten.

Müssen nicht die 
spezifische Bezeichnung 
für pflanzliche 
Rauchprodukte tragen. 




